Diözesane Rahmenordnung: Liturgische Sonntagsfeier ohne Priester 

Aus: Linzer Diözesanblatt 140 (1994-Nr.1)

Die Rahmenordnung für die Diözese Linz wurde von der Liturgiekommission er​arbeitet unter Einbeziehung der Richtlinien der Österreichischen Bi​schofskonferenz von 1984 und 1992, des Römischen Direktoriums von 1988 und nach Überlegen der anstehenden Fragen im Rahmen einer diözesanen Fachtagung im Oktober 1992. 

Die Rahmenordnung setzt Akzente, die als theologisch verantwortbar und der pastoralen Situation angemessen erachtet werden können. In der Diözese Linz ist sie verbindlich.
I.
Die Sorge der Kirche um den christlichen Sonntag und die sonntägliche Eucharistie 

Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Die entsprechende Feier dafür ist die Eucharistie, weil in ihr der Tod und die Auferstehung Jesu unter den Zeichen von Brot und Wein gefeiert werden. Deshalb haben sich die Christen von Anfang an am er​sten Tag der Woche zur Eucharistie versammelt, um das Wort Gottes zu hören und das Brot zu brechen. Der Feier des Auferstehungstages entspricht auch die Sonntagsruhe. Durch sie gewinnt der Mensch Abstand vom Alltag. So kann er den Sinn seines Lebens besser begreifen.

Weil die Eucharistie wegen Priestermangels nicht mehr in jeder Pfarre allsonntäglich gefeiert werden kann, entstehen Notsituationen. Die Diözesanleitung sucht gemeinsam mit den Pfarrgemeinden Wege für diese Situation: Das Bewusstsein der Bedeutung der sonntäglichen Eucharistiefeier soll nicht schwinden. Es soll jedoch dort, wo keine Eu​charistie möglich ist, ein anderer Gottesdienst gefeiert werden, der dem Leben der Chri​sten am Sonntag entspricht. In diesen Gottesdiensten fin​det eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn statt: "Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegen​wärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt, er, der ver​sprochen hat: 'Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen' (Mt 18,20)." (Liturgiekonstitution, Art. 7)

Allerdings können diese Gottesdienste weder die Eucharistiefeier ersetzen, noch dürfen sie zu ihr in Konkurrenz treten.

II.
Die sonntägliche Versammlung in der eigenen Pfarrgemeinde 

Vor Einführung regelmäßiger Sonntagsfeiern ohne Priester soll die Messhäufigkeit in den betreffenden Pfarren überprüft werden. Dabei möge die alte kirchliche Praxis des einen Hauptgottesdienstes (als Eucharistiefeier) beachtet werden (vgl. auch die Richt​linien der Dechantenkonferenz zur Messhäufigkeit, in: LDBL 134 (1988) Nr. 116).

Es muss vermieden werden, dass in einzelnen Pfarren regelmäßig, in anderen hingegen sehr selten Eucharistie gefeiert wird. Es ist ein Gebot der Solidarität unter den Pfarrge​meinden, dass Pfarren, die einen oder mehrere Priester haben, zugunsten anderer Ein​schränkungen auf sich nehmen. Obgleich es schwierig werden wird, sollten alle Pfarr​gemeinden sich bemühen, dass nicht die kleinen Pfarrgemeinden allein die Last dieser Notsituation zu tragen haben. Auch kategoriale Gottesdienstgemeinden mögen sich im angesprochenen Sinn solidarisch verhalten.

In unserer stark von Pluralismus, Vereinzelung und Mobilität geprägten Gesellschaft fördert der sonntägliche Gottesdienst wesentlich das Leben und den inneren Zusammenhalt der Gemeinden. 

Auch das Kirchenrecht empfiehlt sehr die Teilnahme an einem Wortgottesdienst (can. 1248 § 2 CIC), wenn die Sonntagspflicht nicht durch die Mitfeier einer Sonn​tags​messe erfüllt werden kann.

III.
Aufgaben aller Pfarrgemeinden

Die besondere Sorge möge dem Eucharistieverständnis und der sinngerechten Feier der Eucharistie gelten. Neben dem Eigenwert dieser Bemühungen ist damit zugleich für den priesterlosen Gottesdienst eine gute Vorbereitung gegeben. In der Folge kann für eine Zeit der regelmäßigen Sonntagsfeier ohne Priester erhofft werden, dass das Ver​lan​gen nach der Feier der Eucharistie nicht verblasst und der Unterschied zwischen Messe und anderen Gottesdienstformen deutlich bleibt.

Das Bemühen aller Pfarrgemeinden gelte auch einer größeren Gottesdienstvielfalt. Wortgottesdienste, Stundengebet und Andachten sollten gerade auch an Wochentagen vermehrt gefeiert werden. Für die Pfarrgemeinden und ihre Prie​ster werden diese Er​fahrungen bedeutsam sein, wenn regelmäßig oder durch plötzlich auftretende Um​stände sonntägliche Gemeinde​gottesdienste ohne Priester eingeführt und von den Pfarrgemeinden angenommen werden sollen.

Empfohlen wird der Dienst eines/einer "Gottesdienst-Verantwortlichen", der/die sich um die verschiedenen liturgischen Dienste sorgt, bei "Aushilfspriestern" als Ansprech​person und KoordinatorIn fungiert und bei sonntäglichen Gottesdiensten ohne Priester mit dem/der GottesdienstleiterIn in Vorbereitung und Durchführung zusammenar​beitet, soferne er/sie nicht selbst die Feier leitet.

IV.
Gestalt des sonntäglichen Gottesdienstes ohne Priester

In der Mitte eines solchen Gottesdienstes steht immer das Wort Gottes und seine Verkün​digung. Ihm zugeordnet ist die Antwort der Feiernden in Gesang und Ge​bet. 

Gestaltung

Bei der Gestaltung sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

-
Der Gottesdienst wird sorgfältig vorbereitet. 

-
Die Feier wird nach einer als Liturgie der Kirche erkennbaren Ordnung gehalten,
welche die Feste und Zeiten des Jahreskreises berücksichtigt.

-
Es wird die Verbindung der versammelten Gemeinde mit der Gesamtkirche (Diözese, 
Weltkirche) zum Ausdruck gebracht.

-
Die Dienste und Aufgaben werden bei der Feier richtig verteilt, und die Gläubigen haben die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme (Liturgiekonstitution, Art. 28-30).

-
Es werden sonntägliche Feierelemente einbezogen, wie Wort-Gottes-Verkündigung mit 
einer Antwort der Gemeinde, Fürbitten und Elemente, die die Verbundenheit der 
Gemeindeglieder untereinander ausdrücken und fördern (z. B. Musik und Gesang, 
Friedensgruß).

-
Der Gottesdienst unterscheidet sich deutlich von einer Messfeier. 

Predigt

Zur Wort-Gottes-Feier gehört wesentlich eine Predigt. Diesen Dienst können grundsätz​lich auch Laien übernehmen (vgl. can. 766 CIC). Wegen der besonderen Verantwortung dem Gotteswort und der Pfarrgemeinde gegenüber benöti​gen Frauen und Män​ner, die regelmäßig zu diesem Dienst gebeten werden, eine bi​blische, theologische und homi​leti​sche Einführung durch ein abgeschlossenes Theologiestudium bzw. durch biblisch-theologische Kurse im Rahmen der Berufsausbildung. 

Frauen und Männer ohne entsprechende Grundausbildung können den Predigtdienst nur versehen, wenn sie an allenfalls angebotenen diözesanen Predigtsemina​ren teilge​nommen haben und wenn sie für diesen Dienst nachweislich befähigt sind. Gegebenen​falls kön​nen vorhandene Ausbildungen anerkannt werden.

Für Predigten zu besonderen Sachthemen ist eine gediegene Kenntnis dieses Bereiches notwendig (z. B. Familie, Caritas, Entwicklungshilfe).

Damit die Wort-Gottes-Verkündigung nicht zu kurz kommt, soll auch dort, wo wegen fehlender Voraussetzungen keine Predigt gehalten werden kann, das Gotteswort durch eine Meditation oder einen vorbereiteten Predigttext vertieft werden.

Der Predigtdienst wird in der Regel vom/von der GottesdienstleiterIn übernommen, kann aber auch von anderen befähigten Frauen und Männern geleistet werden.

Frage der Kommunionspendung

In der Frage der Kommunionspendung soll ein Weg gegangen werden, der die theologi​schen Bedenken gegen die Kommunionausteilung in gleicher Weise ernst nimmt wie die gewachsene Kommunionfrömmigkeit. Um die zentrale Stellung der Eucharistiefeier zu erhalten und zu fördern, kann die Kommunion gelegentlich, aber nicht regelmäßig ge​spendet werden.

Wortgottesdienste sollen nicht mit Kommunionspendung gehalten werden, wenn am selben Tag eine Messfeier ist. 

Verschiedene Bemühungen sollen mithelfen, die Messfeier in der ihr eigenen Gestalt zu erfahren und den Unterschied zum Wortgottesdienst mit Kommunionspendung erleben zu können:

-
Sach- und stiftungsgemäße Feier der Eucharistie (besondere Sorgfalt in der Gestaltung von Gabenbereitung, Hochgebet, Brotbrechung, Austeilung von primär in der Feier selbst konsekrierten Gaben);

-
Die Liturgiekommission bietet ein Allgemeines Feiermodell an, das in besonderer Weise die Einbindung der Kommunionspendung in die Wort-Gottes-Feier berücksichtigt und den Bezug zur Messfeier herstellt, aus der die eucharistischen Gaben kommen;

-
Immer öfter bewusster Verzicht auf die Kommunionspendung bei gleichzeitigem Bemühen um festliche Gestaltung des Wortgottesdienstes.

V.
Gottesdienstleitung 

Die übertragene Verantwortung für die Pfarrpastoral kommt sinnvollerweise in der Leitung des Sonntagsgottesdienstes zum Ausdruck (z. B. durch den/die PfarrassistentIn). Diese Auf​gabe soll aber nicht nur auf diese eine Person fixiert sein. Fähige Frauen und Männer (ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Ordensleute, Diakon, PastoralassistentIn, Re​ligionslehrerIn, JugendleiterIn) sollen die gemeinsame Verantwortung der Pfarrge​meinde für den sonntäglichen Gottesdienst auch durch die Übernahme des liturgischen Leitungsdienstes verdeutlichen.

Der für die Leitung einer Pfarrgemeinde verantwortlichen Person (Pfarrer, Moderator bzw. PfarrassistentIn) kommt die Aufgabe zu, diese Personen in ihre Aufgabe einzufüh​ren und beim Dienst zu begleiten.

Wesentliche Aufgabe der Gottesdienstleitung ist es, die verschiedenen Dienste im Got​tesdienst zu fördern. Der/Die GottesdienstleiterIn trägt zum sicheren und ruhigen Feierverlauf bei und bemüht sich, die mitmenschliche Verbundenheit der Gemeinde zu ver​tiefen sowie die Nähe Gottes erfahrbar werden zu lassen.

Der/Die GottesdienstleiterIn trägt dazu sonntägliche Kleidung oder ein liturgisches Ge​wand. 

Ausbildung und Beauftragung

Für die regelmäßige Gottesdienstleitung ist die Beauftragung durch den Bischof erfor​derlich und eine entsprechende Einfüh​rung in den Dienst im Rahmen eines diözesanen Ausbildungskurses Voraussetzung. Die Auswahl dieser Personen erfolgt in Absprache mit dem Pfarrgemeinderat, wobei Personen gesucht werden sollen, die von der Pfarrgemeinde angenommen sind, die diesen Dienst gerne übernehmen und die da​für geistlich und fachlich geeignet sind. 

Die Teilnahmebestätigung am diözesanen Gottesdienstleiterkurs enthält mit der Unter​schrift des Bischofs auch die generelle Beauftragung zum Dienst der Gottesdienstlei​tung. Diese bedarf zu ihrer Wirksamkeit aber einer näheren sachlichen und zeitlichen Um​schreibung und der Überreichung durch den zuständigen Pfarrer bzw. Moderator vor der versammelten Gemeinde. Das Mindestalter für GottesdienstleiterInnen entspricht dem der KommunionhelferInnen, 23 Jahre. Die Beauftragung gilt in der Regel für eine bestimmte Pfarre und auf fünf Jahre.

Im Einzelfall kann der Pfarrer bei Bedarf eine geeignete Person mit der Leitung des Gottesdienstes beauftragen. 

VI.
Praktische Hilfen

-"Texte der Liturgischen Kommission Österreichs" Nr. 9, Sonntagsfeier ohne Priester

- Karl Schlemmer, Gemeinde am Sonntag, Herder, Freiburg 1983 -, 3 Bde, Lesejahr A-C

- Materialien des Liturgiereferates

Bei den Bemühungen um einen guten gemeinsamen Weg benötigen wir die gegenseitige Ermutigung und den offenen Aus​tausch auf allen Ebenen. Vieles ist in Bewegung, und es ist nicht klar abzusehen, was unsere Kir​che in dieser Situation gewinnen und was sie verlieren wird. Im Vertrauen auf die blei​bende Wegbegleitung Gottes und auf das ge​meinsame Gehen des Volkes Gottes dürfen wir zuversichtlich sein. Aus diesem Geiste bitte ich alle Ver​antwortlichen in den Pfarren und Dekanaten, in den diözesanen Gre​mien und Ämtern, die Mitverantwortung für die liturgische Sonntagsfeier ohne Priester wahrzunehmen und den Nöten, aber auch den Chancen nachzugehen und sie im Mitein​ander für ein vertieftes kirchliches Leben un​serer Pfarrgemeinden fruchtbar zu machen.

+ Maximilian Aichern, Bischof von Linz
